
Stadt Lahr/Schwarzwald

Satzung

über

den Bebauungsplan HEILIGENBREITE-NORD, 2. Änderung

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwaid hat am in öffentlicher
Sitzung aufgrund der §§ lo und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit § 4 Ge­
meindeordnung für Baden-Württemberg die 2. Änderung des Bebauungsplanes HEILI- 
GENBEREITE-NORD als Satzung beschlossen.

§ 1

Gegenstand der Planänderung

Gegenstand der Planänderung ist der Bebauungsplan HEILIGENBRPITE-NORD, am 
3o.8.1978 rechtsverbindlich geworden.

§ 2

Inhalt der Planänderung

Die Festsetzung "Fläche für die Landwirtschaft (LN)" wird in eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Dauerkleingärten" umgewandelt.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gern. § 12 BauGB mit der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Lahr/Schwarzwald, den

(Dietz)
Oberbürgermeister



STADT LAHR/Schwarzwald Drucksachen^ 

Num mer /
V

89 | 43

Beschlußvorlage g e m e i n d e r a t  2^ QU %c\

Q  öffentlich [T nichtöffentlich [T! O ffeniegung
VO RBERATUNG EING ANG SVERM ERKE

Ausschuß / O rtschaftsrat S itzungstag O berbürgerm eister

Datum 8. Februar 1989 TA Nr. 89/4 (einstim m ig) 1.2.89

Am t Stadtplanungsam t

Aktenzeichen Hei/bo Hauptam t

Dezernat III

Betrotf Bebauungsplan HEILIG ENBREITE-NO RD, 2. Änderung
hier: Satzungsbeschluß im vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauG B

Beschlußvcrschlag

Die als Anlage beigefügte Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes 

HEILIG ENBREITE-NO RD sow ie die Festlegung der dem Bebauungsplan oeigefügten 

Begründung werden beschlossen.
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Sachdarstellung :

Der G em einderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat in seiner öffentlichen 
S itzung am 19.9.1988 den Aufste llungsbeschluß zur 2. Änderung des Be­
bauungsplanes HEILIG ENBREITE-NO RD gern. § 13 Baugesetzbuch (vereinfach­
te Änderung) gefaßt m it dem Ziel, die im Bebauungsplan enthaltene 
Festsetzung (LN) Fläche für die Landw irtschaft in eine öffentliche 
G rünfläche m it der Zweckbestim m ung "Dauerkle ingärten" um zuwandeln.

Zu der P lanänderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauG B wurden 
d ie betroffenen G rundstückseigentüm er gehört. Bedenken wurden nicht 
vorgebracht. D ie Anhörung der von der Änderung berührten Träger öf­
fentlicher Belange, die ebenfalls keine W idersprüche äußerten, ist 
abgeschlossen.

D ie P lanänderung kann som it als Satzung beschlossen,werden.


